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KURZE BEGRÜNDUNG 

1. begrüßt die von den Verhandlungsparteien des Handelsübereinkommens zur Bekämpfung 

von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) formulierten Ziele zum Vorgehen gegen den 

Handel mit gefälschten und nachgeahmten Produkten; 

2. vertritt die Auffassung, dass die Rechtsvorschriften der EU über das Urheberrecht in der 

Informationsgesellschaft zu den modernsten der Welt gehören und in vollem Einklang mit 

den entsprechenden internationalen Abkommen stehen; 

3. erkennt die Bedenken darüber an, dass dass ACTA viele unterschiedliche Rechte des 

geistigen Eigentums zusammenfasst, indem es materielle Güter und digitale Dienste gleich 

behandelt und somit ein allgemeines Durchsetzungsinstrument darstellt, das nicht auf die 

besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Bereichs zugeschnitten ist; ist besorgt über die 

fehlende Definition einige Schlüsselbegriffe, auf die sich die Durchführungsmechanismen 

von ACTA stützen; befürchtet, dass dies zu Rechtsunsicherheit für europäische 

Unternehmen und insbesondere KMU, Technologienutzer, Onlineplattform- und 

Internetdienstleister führt; weist ferner darauf hin, dass die mutmaßlichen Hauptnutznießer 

des Abkommens, nämlich Künstler und Softwarehersteller, offenbar sehr unterschiedliche 

Meinungen bezüglich des Potentials und der möglichen Vorteile dieses Übereinkommens 

vertreten; 

4. begrüßt das ehrgeizige Ziel der Kommission, die europäische Wirtschaft zu stärken; stellt 

jedoch fest, dass ACTA den vom Europäischen Parlament im Zusammenhang mit der 

Digitalen Agenda verfolgten Zielen zuwiderlaufen könnte, Europa zum Vorreiter bei der 

Entwicklung neuester Internetinnovationen zu machen1 sowie Netzneutralität und den 

Zugang zum digitalen online-Markt für alle Nutzer zu fördern2; 

5. verweist auf die Tatsache, dass die jährlichen Zollberichte der Kommission einen konstant 

ansteigenden Anteil an beschlagnahmten Waren verzeichnen, bei denen der Verdacht 

besteht, dass sie das Recht des geistigen Eigentums verletzen, und eine Zunahme der Fälle 

von 43 500 (2009) auf fast 80 000 (2010) festgestellt wurde3; erkennt jedoch die 

Bedenken an, dass Daten über das Ausmaß der Verstöße gegen die Rechte des geistigen 

Eigentums unvollständig und verstreut sind; unterstützt objektive und unabhängige 

Folgenabschätzungen für Legislativvorschläge; 

6. befürwortet internationale Abkommen, die den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 

fördern, und ihrer Bedeutung für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in der EU gerecht 

                                                 

1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu einer neuen Digitalen Agenda für Europa: 

(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0133+0+DOC+XML+V0//DE 
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. November 2011 zu dem Thema „Offenes Internet und 

Netzneutralität in Europa“  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0511+0+DOC+XML+V0//DE. 
3 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf. 
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werden, da kürzlich von der OECD1 durchgeführte Studien ergaben, dass Markenpiraterie 

und Fälschungen auf internationaler Ebene jährlich einen Schaden von ca. 150 Milliarden 

Euro verursachen; 

7. betont die Notwendigkeit der Verteidigung und der Sicherstellung des freien und offenen 

Internets sowie des Schutzes des geistigen Eigentums; unterstreicht die Tatsache, dass 

kein Widerspruch zwischen Eigentumsrechten und der Informationsfreiheit, ob online 

oder offline, besteht. 

8. vertritt die Ansicht, dass die den Unterzeichnern durch ACTA auferlegten Verpflichtungen 

zum Schutz der Grundrechte möglicherweise nicht ausreichend hervorgehoben werden; 

befürchtet, dass die ACTA-Vorlage keinen fairen Ausgleich zwischen dem Recht am 

geistigen Eigentum und der unternehmerischen Freiheit, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten und dem Recht auf freien Empfang oder freie Wiedergabe von 

Informationen gewährleistet; weist darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof diesen 

Ausgleich vor kurzem für notwendig erklärt hat2; nimmt die durch den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten geäußerten Bedenken bezüglich der Auswirkungen von ACTA 

auf den Datenschutz zur Kenntnis und ist dementsprechend besorgt über die möglichen 

Folgen der Durchführung von ACTA hinsichtlich der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union; 

9. sieht sich aus diesem Grund gezwungen, den Ausschuss für internationalen Handel 

aufzufordern, dem Abkommen seine Zustimmung zu verweigern. 

 

****** 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für internationalen Handel, den Vorschlag zu formulieren, dass das Parlament seine 

Zustimmung verweigert. 

                                                 
1 Studie der OECD: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update, November 2009 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 
2 Rechtssache C-360/10 des Europäischen Gerichtshofs, Randnummer 47 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&d

ocid=119512&occ=first&dir=&cid=691660 
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